
Teil 4μ
Die paneuropäischen Zentrallizenzinitiativen im Rechtsverkehr

Das Tarifsystem und die Ausschüttung der δizenzeinnahmen

Beibehaltung der Bestimmungslandtarife?

Derzeit werden bei den paneuropäischen Zentrallizenzinitiativen die Tarife nach
dem sog. Bestimmungslandprinzip berechnet1. Es finden also diejenigen Tarife
Anwendung, die in den verschiedenen δändern, in denen ein Endkonsument εu-
sikinhalte nutzt, von den dortigen Verwertungsgesellschaften veröffentlicht sind.
Auch bei der CEδAS richten sich die δizenzsätze für die σutzungen des anglo-
amerikanischen Repertoires von EεI εusic Publishing grundsätzlich – d.h. nach
einer Angemessenheitsprüfung des jeweiligen ausländischen Tarifs – nach dem
Bestimmungslandprinzip2. Ebenso bietet die P.E.D.δ.-Initiative von Warner Chap-

§ 14.

A.

1 Vgl. EU-Kommissions-Entscheidung Universal/BMG Music Publishing, S. 64. Eine Ausnah-
me stellte in diesem Zusammenhang die bereits oben (§ λ. I. I.) erwähnte paneuropäische
δizenzvereinbarung zwischen der niederländischen BUεAήSTEεRA und dem US-amerika-
nischen εusikanbieter eεusic dar, in der die δizenzbedingungen nach einem europaweit gel-
tenden Einheitstarif errechnet wurden und dabei die Bestimmungslandtarife in einigen δän-
dern offenbar unterschritten, was Widerstand seites der GEεA hervorrief. Vgl. Stellungnahme
der GEεA zum Schussbericht der Enquête-Kommission „Kultur in Deutschland“ des Deut-
schen Bundestages, S. ιν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 16.λ.2ίίλ)μ httpμήή
www.gema.deήfileadminήinhaltsdateienήpresseήStellungnahme_ίλ e.pdf. Dem von der GEεA
erhobenen Vorwurf der „Entwertung der Urheberrechte“ durch die teilweise Unterschreitung
der Bestimmungslandtarife ist die BUεAήSTEεRA unlängst mit dem Argument entgegen-
getreten, dass der von der BUεAήSTEεRA verhandelte europaweite Einheitstarif in einzel-
nen Territorien (wie etwa in Großbritannien) im Gegenzug höher ausgefallen sei als der ent-
sprechende Tarif der dortigen Verwertungsgesellschaft und überdies eine zusätzliche acht-
prozentige Beteiligung an den von eεusic generierten Werbeerlösen vereinbart war. δetztlich
hätten daher die Rechtsinhaber von dem Tarif, der tatsächlich durch eεusic bezahlt wurde,
europaweit mehr profitiert als bei der Anwendung der lokalen Tarife. Vgl. BUMA/STEMRA,
Stellungnahme zu verschiedenen Behauptungen in der Stellungnahme der GEεA zum
Schlussbericht der Enquête-Kommission „Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bundestages
vom 23.3.2ίίλ, S. 1 f.

2 Vgl. Wolf/Evert, inμ Kreile/Becker/Riesenhuber (Hrsg.), S. κ15, Rn. 1ί6. Vgl. auch die An-
gaben auf der Homepage der CEδAS, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 2κ.κ.2ίίλ)μ
httpμήήwww.celas.euήCelasTabsήδicensing.aspxμ „What royalty rate is CEδAS chargingς In
general, CEδAS will license on Territory of Destination principles.“
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pell εusic derartige Ziellandtarife an3. Aufgrund der Anwendung des Bestim-
mungslandprinzips und der üblicherweise streng nutzungsbezogenen Abrech-
nung4 hat sich daher bislang im Ergebnis der von den grenzüberschreitend tätigen
τnline-εusikanbietern zu entrichtende Tarif als solcher nicht erhöhtν als Folge der
Zentrallizenzierung haben sich insoweit lediglich die δizenzvergabestellen geän-
dert.

Aller Voraussicht nach wird es bei diesem aufgesplitterten Tarifsystem jedoch
nicht bleiben. So streben die mit der Zentralvergabe von τnline-δizenzen betrauten
Verwertungsgesellschaften für die Zukunft mehrheitlich einen im Ergebnis höhe-
ren, europaweit geltenden einheitlichen Tarif zur τnline-σutzung an5. Den Weg
dorthin hat die GEεA bereits vorgegebenμ

"εit CEδAS hat die GEεA zum ersten εal auch die Chance, auf die Tarife
in anderen europäischen δändern positiv Einfluss zu nehmen und damit die
Auslandserlöse für unsere εitglieder nachhaltig steigern zu können. Der in
Deutschland erfolgreiche Einsatz der GEεA für höhere Tarife kann nun aus-
gedehnt werden auf Europa – zum σutzen unserer εitglieder.“6

Die britische εCPS-PRS verspricht sich von einem Einheitstarif den Gewinn um-
fassender tariflicher Kontrolle, wenn sie ausführtμ

„τne solution is obviously harmonized rates … it [Territory of Destination]
could therefore be abandoned … εCPS-PRS and Rights Holders would then
have an opportunity to control the tariffs on a Europe-wide basis.”ι

Die εarktuntersuchung, die die Europäische Kommission im Rahmen ihrer Fusi-
onskontrollentscheidung von Universal Music Publishing/BMG Music Publis-
hing vom 22. εai 2ίίικ bei den europäischen Verwertungsgesellschaften und den
beteiligten Unternehmen durchgeführt hat, bestätigte, dass die bislang angebotenen
Bestimmungslandtarife nur übergangsweise für den Anfangszeitraum gelten sol-

3 Vgl. BUMA/STEMRA, Presseerklärung vom 22.1.2ίίλ, online abrufbar unter (zuletzt abge-
rufen am 24.κ.2ίίλ)μ httpμήήmusic-copyright-blog.bumastemra.nlή2ίίλήί1ήbumastemra-and-
warnerchappell-music-licensing-agreementή.

4 Siehe dazu sogleich unter C.
5 Vgl. Gilliéron, IIC 2ίί6, λ3λ, λ5κ.
6 Vgl. Heker, Vorstandsvorsitzender der GEεA, GEεA-Jahrbuch 2ίίιή2ίίκ, S. 3κ ff., 4κ.
ι Vgl. Antwort der britischen εCPS-PRS im Rahmen der EU-Kommissions-Entscheidung

Universal/BMG Music Publishing, dort Rn. 24κ.
κ Entscheidung der Kommission zur Feststellung der Vereinbarkeit eines Zusammenschlusses

mit dem Gemeinsamen εarkt und dem EWR-Abkommen vom 22. εai 2ίίι (Sache σr.
CτεPήε.44ί4 - Universal/BMG Music Publishing), online abrufbar unter (zuletzt abgerufen
am 2ί.1ί.2ίίλ)μ httpμήήec.europa.euήcompetitionήmergersήcasesήdecisionsή
m44ί4_2ίίιί522_2ί6ίί_de.pdf.

2ι6

https://doi.org/10.5771/9783845233758-275 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845233758-275
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


lenλ. So wird auch von Seiten der εusikverlage ein einheitlicher Tarif favori-
siert1ί. σeben dem Wunsch der Rechtsinhaber nach Schaffung eines erhöhten eu-
ropaweiten Einheitstarifs hat die Abkehr vom Bestimmungslandprinzip nach An-
gaben der εCPS-PRS nicht zuletzt auch verwaltungstechnische Gründe, da die
Anwendung der verschiedenen Tarife von im Extremfall 2ι11 europäischen Staaten
offenbar zu einer sehr komplexen Abrechnungsstruktur bei den τnline-δizenzen
führtμ

„τbviously, there are significant practical difficulties in applying the ToD
[Territory of Destination] principle in the online sphere …. it inevitably leads
to a very complex royalty structure in any pan territorial licence. τne solution
is obviously harmonized rates … it [ToD] could therefore be abandoned …
εCPS-PRS and Rights Holders would then have an opportunity to control the
tariffs on a Europe-wide basis. As indicated elsewhere in this response, the
route to achieving purely repertoire-based licensing may not be immediate but
until that point, however, ToD is a principle that should be retained.”12

Insgesamt zeigt das Bestreben wichtiger εarktteilnehmer im τnline-εusikbe-
reich, dass in absehbarer Zukunft die Einführung eines europaweit geltenden, ein-
heitlichen Tarifs, der die verschiedenen nationalen Tarife ersetzen wird, bei den
Zentrallizenzierungsinitiativen nicht unwahrscheinlich ist. Die bisherige Geltung
der Bestimmungslandtarife bei den paneuropäischen Zentrallizenzmodellen
scheint in dieser Übergangsphase somit vor allem äußeren Zwängen geschuldet zu
seinμ Zum einen versuchen die Verwertungsgesellschaften, in diesem Anpassungs-
zeitraum tarifbezogene Konflikte mit den εusiknutzern durch unveränderte An-
wendung der geltenden lokalen Tarife zu vermeiden13. Darüber hinaus zwingt of-
fenbar auch die Problematik der aufgespaltenen Rechtsinhaberschaft von co-ver-
legten εusikwerken (Split Copyrights14) zu einer koordinierten Abrechnung auf
vergleichbarem Tarifniveau. Denn solange bei εusikwerken, an denen auch an-
dere, bei der jeweiligen Zentrallizenzinitiative nicht beteiligte Verlage oder Ver-
wertungsgesellschaften anteilige Rechte halten, eine verbindliche Klärung der
Aufteilung der verschiedenen Vergütungsanteile nicht erreicht ist, beugt die An-
wendung der für sämtliche Repertoires identischen Bestimmungslandtarife weite-

λ So geht auch die belgische SABAε in absehbarer Zukunft von neuen repertoirebezogenen
Einheitstarifen aus. Vgl. dazu eingehend EU-Kommissions-Entscheidung Universal/BMG
Music Publishing, S. 64 f.

1ί Vgl. EU-Kommissions-Entscheidung Universal/BMG Music Publishing, a.a.τ.
11 Im Fall der CEδAS handelt es sich sogar um 42 mögliche δizenzterritorienν vgl. oben § λ. A.
12 Vgl. Antwort von εCPS-PRS im Rahmen der EU-Kommissions-Entscheidung Universal/

BMG Music Publishing, Rn. 24κ.
13 Vgl. Alich, GRUR Int. 2ίίκ, λλ6, 1ίί5.
14 Vgl. dazu eingehend unten § 15.

2ιι

https://doi.org/10.5771/9783845233758-275 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845233758-275
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ren Auseinandersetzungen zwischen den Rechtsinhabern um die korrekte Aus-
schüttungshöhe vor15.

Die Höhe künftiger europaweiter Einheitstarife

Im Falle der Einführung europaweit geltender Einheitstarife stellt sich die Frage
nach der Höhe dieser Tarife und dabei insbesondere nach der Effektivität der Kon-
trollmechanismen zur Tarifgestaltung von Verwertungsgesellschaften nach den
verschiedenen Wahrnehmungsrechtsordnungen der EU-εitgliedstaaten.

Die Kontrolle über missbräuchliche Tariffestsetzungen durch das
Wahrnehmungsrecht in Europa

Die faktische bzw. in manchen εitgliedstaaten auch gesetzlich begründete εono-
polstellung von Verwertungsgesellschaften birgt naturgemäß die Gefahr des εiss-
brauchs in sich, was sich insbesondere in unangemessenen und überhöhten Ver-
gütungssätzen gegenüber den Werknutzern manifestieren kann16. Um derartigen
εissbräuchen unangemessen hoher Tariffestsetzungen von Verwertungsgesell-
schaften vorzubeugen, existieren in den meisten europäischen δändern spezifische
gesetzliche Vorgaben und Kontrollmechanismen von der εöglichkeit der Einlei-
tung von Schieds- bzw. Schlichtungsverfahren bis hin zu besonderen staatlichen
Einrichtungen, die für die Genehmigung bzw. Festsetzung der Gebührensätze zu-
ständig sind. Gemeinsam ist den meisten mitgliedstaatlichen Vorschriften, dass die
Schlichtungsverfahren nicht von Amts wegen, sondern erst dann eingeleitet wer-
den, wenn die Werknutzer die von den Verwertungsgesellschaften verlangten Prei-
se vor Gericht oder besonderen Schiedsgremien anfechten1ι. Im Detail sind die
gesetzlichen Bedingungen und die Kontrollmöglichkeiten in Bezug auf die Fest-
setzung der δizenztarife in den verschiedenen europäischen Staaten unterschied-
lich stark ausgeprägtμ
– In Deutschland können Werknutzer sowohl einzeln als auch im Rahmen des

Abschlusses von Gesamtverträgen die von der GEεA festgelegten Tarife auf

B.

I.

15 Vgl. Alich, a.a.τ.
16 Vgl. etwa Amtl. Begr. zum deutschen UrhWG, UFITA 45 (1λ65), 24ί, 241.
1ι Vgl. EU-Kommissions-Entscheidung Universal/BMG Music Publishing, S. 56.
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